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Vorwort

Diese Arbeit lag der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg im Win­
tersemester 2020/21 als Dissertation vor. Sie wurde Anfang November 2020 ein­
gereicht, sodass die bis zu diesem Zeitpunkt erschienene Literatur berücksichtigt 
werden konnte.

In ihrem Kern ist diese Dissertation ein Teil des Projekts „A Comparative His­
tory of Insurance Law in Europe“ (CHILE), das von Prof. Dr. Phillip Hellwege 
(Universität Augsburg) geleitet und vom European Research Council (ERC) fi­
nanziert wurde. Das gesamte Forschungsprojekt CHILE befasste sich mit der Ent­
stehung und Kodifikation des Privatversicherungsrechts in verschiedenen europä­
ischen Staaten. Die einzelstaatlichen Versicherungsrechtsordnungen divergieren 
zum heutigen Zeitpunkt teils erheblich voneinander, obwohl sie doch nach den 
traditionellen Narrativen aus derselben Wurzel, nämlich dem im internationalen 
Handel gewachsenen Seeversicherungsrecht, entsprungen sind. Die Ursachen für 
diese Divergenz lagen jedoch lange Zeit im Dunkel der Geschichte. Mit seinem 
rechtshistorischen Ansatz mag das Projekt auch der gegenwärtigen Diskussion um 
eine internationale Harmonisierung des Versicherungsrechts eine Stütze bieten. 
Als mir Prof. Hellwege im Sommer 2018 die Mitarbeit am Projekt CHILE anbot, 
waren die gröbsten Umrisse meines Dissertationsthemas schon gezeichnet. Doch 
bei alledem war mir noch der denkbar größte Freiraum gegeben, mein Thema mit 
inhaltlichem Leben und persönlichen Akzenten zu füllen. Es dürfte wohl unschwer 
zu erkennen sein, dass die rechtshistorische Forschung eine so unerwartet große  
Flut an Materialien hervorgebracht hat, dass mein Werk am Ende auf einen ziegel­
steingroßen Umfang angewachsen ist.

Umso mehr gilt mein Dank meinem Doktorvater, Prof. Dr. Phillip Hellwege, der 
meine Arbeit nicht nur mit viel Interesse, Vertrauen und gewinnbringender Kritik 
begleitet hat, sondern vor allem binnen nur zwei Wochen ein ausführliches Erst­
votum verfasst hat. Die Förderung Prof. Hellweges hat es mir außerdem ermög­
licht, erste Ergebnisse meiner Forschung im September 2019 vor einer Konferenz 
internationaler Rechts- und Wirtschaftshistoriker zu präsentieren und in diesem 
Kontext einen wissenschaftlichen Fachbeitrag zu publizieren. Des Weiteren be­
danke ich mich bei Prof. Dr. Jörg Neuner für die rasche Anfertigung des Zweitgut­
achtens. Einen fruchtbaren Beitrag zu dieser Dissertation leistete auch die Diskus­
sion mit den anderen Mitgliedern des CHILE-Projekts – besonderer Dank gilt hier 
Dr. Antonio Di Mieri, der in zweiter Linie mein Bürokollege war, in erster Linie 
aber mein guter Freund ist; er stand mir und meiner Arbeit oft durch wertvolle 
Anregungen und Einschätzungen zur Seite. Zu Dank verpflichtet bin ich auch der 
Patriotischen Gesellschaft in Hamburg für die freundliche Zusendung historischen 



Vorwort﻿﻿6

Quellenmaterials, dem European Research Council für die großzügige Finanzie­
rung des Projekts und insbesondere der Druckkosten sowie Herrn Tobias Reutter, 
der die unzähligen Seiten meiner Arbeit korrigiert und mir hilfreiches Feedback 
geliefert hat. Ein ganz besonderer Dank gilt schließlich meiner Frau Marie: zwar 
war sie nicht unmittelbar an der Entstehung dieses Werks beteiligt, doch ist es kein 
Geheimnis, dass die größten Teile der vorliegenden Endfassung während einer 
Pandemie entstanden sind und deshalb auf einer Couch in unserem Wohnzimmer 
geschrieben wurden, namentlich inmitten größerer Berge von historischen Quel­
len. Das war – so denke ich – für alle Beteiligten eine große Herausforderung.

Da es zur Auswertung historischer Archivalia unerlässlich war, mir Kenntnisse 
in Deutscher Kurrentschrift anzueignen, hat auch mein Großvater Walter Hacken­
berg (1943–2020) zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen; die Veröffentlichung 
der Dissertation hat er nicht mehr erlebt. Er hat in früheren Jahren nicht nur viel 
dazu beigetragen, mein Interesse an Kunst, Musik und Geschichte zu wecken, 
sondern ist wohl zu einem guten Teil auch verantwortlich für meinen Drang, den 
Dingen wissenschaftlich auf den Grund zu gehen zu wollen. Daher ist diese Arbeit 
seinem Andenken gewidmet.

Augsburg, im Januar 2021� Matthias Bogner
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HGB-Entwurf 	 Entwurf für ein Handelsgesetzbuch für das Königreich Württemberg
  Württemberg	 (1839)
HRG	 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
Hrsg.	 Herausgeber
Hs.	 Halbsatz
HWB-EuP	 Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts
i. d. R.	 in der Regel
i. F. v.	 in der Fassung vom
i.Pr.	 in Preußen (geographische Angabe) 
i. S. d.	 im Sinne des / der 
i. V. m.	 in Verbindung mit
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inkl.	 inklusive
insbes.	 insbesondere
Jhdt.	 Jahrhundert
Jg.	 Jahrgang
Jur. Monatsschrift	 Allgemeine Juristische Monatsschrift für die Preußischen Staaten 

(historische Zeitschrift)
JW	 Juristische Wochenschrift (historische Zeitschrift)
KG	 Kammergericht in Berlin
KO	 Kabinettsordre
Königl.	 Königliche(r)
KritV	 Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
Krit. Zs. ges. Rw.	 Kritische Zeitschrift für die gesammte Rechtswissenschaft (histori-

sche Zeitschrift)
L. Raiser	 Ludwig Raiser
lit.	 Buchstabe (littera)
Masius’ Rs.	 Rundschau der Versicherungen, begründet von Dr. E. A.  Masius (his-

torische Zeitschrift)
max.	 maximal
Mitt. öff. FV	 Mitteilungen für die öffentlichen Feuerversicherungs-Anstalten (his-

torische Zeitschrift)
Mk. / mk.	 Mark
Mot. BGB Bayern	 Motive zum Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Kö­

nigreich Bayern (1861)
Mot. HGB Preußen	 Motive zum Entwurf eines Handelsgesetzbuchs für die Preussischen 

Staaten (1857)
Mot. HGB 	 Motive zum Entwurf eines Handelsgesetzbuches für das Königreich
  Württemberg	 Württemberg (1839)
Mot. VAG	 Motive zum Versicherungsaufsichtsgesetz (1901)
Mot. VVG	 Motive zum Versicherungsvertragsgesetz (1908)
n. Chr.	 nach Christus
NCC	 Novum Corpus Constitutionum Prussico-Brandenburgensium Prae­

cipue Marchiarum (Preußische Gesetzessammlung)
No.	 Nummer (in historischen Texten)
Norddt. BGBl.	 Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes
Nr.	 Nummer
o. ä.	 oder ähnliche(s)
O.-L.	 Ober-Lausitz (geographische Angabe)
OAG	 Oberappellationsgericht
Octbr.	 October (in historischen Texten)
OLG	 Oberlandesgericht
p. p.	 perge, perge (und so weiter, in historischen Texten)
P. Koch	 Peter Koch
PC. / pCt.	 Prozent (in historischen Texten)
PEICL	 Principles of European Insurance Contract Law
PrAGO	 Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußischen Staaten (1793)
PrAHO	 Assecuranz- und Havereyordnung für sämtliche Königl. Preußl. Staa­

ten (1766)
PrGS	 Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten
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PrOTR	 Preußisches Obertribunal
Prot. Dresd. OR	 Protocolle der Commission zur Ausarbeitung eines allgemeinen deut­

schen Obligationenrechts
Prot. VIII 	 Bericht der VIII. Kommission über die Entwürfe eines Gesetzes über
  RT-Kommission	 den Versicherungsvertrag
Prot. XII 	 Bericht der XII. Kommission zur Vorberatung der Entwürfe eines
  RT-Kommission	 Gesetzes über den Versicherungsvertrag
R. Ehrenberg	 Richard Ehrenberg
R. Raiser	 Rolf Raiser
R. Schmidt	 Reimer Schmidt
RabelsZ	 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RegBl. Württemberg	 Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg
Rep.	 Repositur 
RG	 Reichsgericht
RGBl.	 Deutsches Reichsgesetzblatt
RGZ	 Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
RJA-E	 Reichsjustizamtsentwurf (VVG-Entwurf von 1902)
Rn.	 Randnummer
ROHG	 Reichsoberhandelsgericht
ROHGE	 Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts
Rspr.	 Rechtsprechung
S.	 Seite
S. (in Normzitaten)	 Satz
s.	 siehe
s. g.	 so genannte(r) (in historischen Texten)
s. u.	 siehe unten
Sammlung-AVB	 Sammlung von Versicherungsbedingungen deutscher Versicherungs­

anstalten (1908)
Sect.	 Sectio (Abschnitt, in historischen Gesetzestexten)
sect.	 section (Abschnitt, in englischen oder französischen Gesetzestexten) 
seqq.	 et sequentes (fortfolgende, in historischen Gesetzestexten)
SeuffA	 J. A. Seuffert’s Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in 

den deutschen Staaten
Sp.	 Spalte
Stat.	 Statut
StGB	 Strafgesetzbuch (1871)
st. Rspr.	 ständige Rechtsprechung
SVZ	 Schweizerische Versicherungs-Zeitschrift
T. Simon	 Thomas Simon
Th.	 Theil (in historischen Gesetzestexten)
Tit.	 Titel
tom.	 tome (in französischen Texten)
u. a.	 unter anderem
u. d. m.	 und dergleichen mehr
Übs.	 Übersetzer
Urt. v.	 Urteil vom
usw.	 und so weiter
v.	 von / vom
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v. a.	 vor allem
v. Chr.	 vor Christus
V. Ehrenberg	 Victor Ehrenberg
VAG	 Gesetz über die privaten Versicherungsunternehmungen (Versiche­

rungsaufsichtsgesetz 1901)
Var.	 Variante
VersArch	 Das Versicherungsarchiv (historische Zeitschrift)
VersR	 Versicherungsrecht (Zeitschrift)
vgl.	 vergleiche
VHB 2016	 Allgemeine Hausratversicherungsbedingungen (Stand 2016)
viz.	 videlicet („nämlich“; in englischen Texten)
Vorbem.	 Vorbemerkung
VVaG	 Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
VVG	 Gesetz über den Versicherungsvertrag (1908)
VVG-BRV (1904)	 Entwurf eines Gesetzes über den Versicherungsvertrag (Bundesrats­

vorlage 1905/1907)
VVG-E (1903)	 Entwurf eines Gesetzes über den Versicherungsvertrag (1903)
VVG-RTV 	 Entwurf eines Gesetzes über den Versicherungsvertrag (Reichstags‑
  (1905/1907)	 vorlage 1905/1907)
VW	 Versicherungswirtschaft (Zeitschrift)
W. Ebel	 Wilhelm Ebel
Württ. RBl.	 Regierungs-Blatt für das Königreich Württemberg
z. B.	 zum Beispiel
z. E.	 zum Exempel (in historischen Texten)
z. T.	 zum Teil
ZHR	 Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (his-

torische Zeitschrift, ursprünglich: Zeitschrift für Handelsrecht)
Ziff.	 Ziffer
zit.	 zitiert aus
ZRG	 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (germanisti­

sche Abteilung)
Zs. f. dt. Recht	 Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft 

(historische Zeitschrift)
Zs. Kgl. Stat. Bureau	 Zeitschrift des Königlich Preussischen Statistischen Bureaus (histo-

rische Zeitschrift)
ZVersR	 Zeitschrift für Versicherungsrecht (historische Zeitschrift)
ZVersWiss	 Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft
&c.	 et cetera (in älteren Quellen)



§ 1 Einführung und historischer Kontext

A. Die Problemstellung

Die Versicherung ist ein Rechtsprodukt.1 Im Gegensatz zu den meisten anderen 
zivilrechtlichen Geschäftstypen wie dem Kauf, der Miete, Pacht, Dienstleistung 
oder Spedition mangelt es der Versicherung an einem konkreten Anschauungsob­
jekt, auf welches sich das gesamte Handeln der Parteien richtet – denn den Gegen­
stand der Versicherung bildet, abstrakt gesprochen, die Übernahme einer bestimm­
ten Gefahr.2 Der eigentliche Inhalt des Vertrages, nämlich die Übernahme einer 
Gefahr, ist ganz alleine das Ergebnis einer Parteiverabredung. Während also bei 
der ganz überwiegenden Zahl der bürgerlich-rechtlichen Verträge der Gegenstand 
sämtlichen Handelns bereits ganz unabhängig von den Parteiabreden als verkörper­
tes Objekt oder als bestimmte Tätigkeit greifbar ist, so entsteht die Versicherung in 
ihrer konkreten Gestalt überhaupt erst durch den übereinstimmenden Parteiwillen. 
Mit anderen Worten: Wenn sich zwei Parteien über den Vertragsabschluss eini­
gen, hauchen sie der Versicherung als rechtlichem Konstrukt gleichsam das Leben 
ein. Der Versicherungsvertrag hat damit eine ganz eigentümliche zweigespaltene 
Funktion: er setzt zum einen den rechtlichen Rahmen für die Leistungs- und Ver­
haltenspflichten der Parteien, zum anderen erschafft und beschreibt der Vertrag 
aber den Vertragsgegenstand – die Gefahrübernahme – selbst.3

Betrachtet man nun die historische Entwicklung des Versicherungsrechts, so 
führt dieser Charakter der Versicherung als bloßes Rechtskonstrukt zu einer Reihe 
von Besonderheiten. Von ganz besonderer Bedeutung ist die zunächst recht simple 
Erkenntnis, dass die Versicherung als Produkt gleichzeitig mit dem Versicherungs­
recht entstehen muss. Eine Versicherung ohne Versicherungsrecht, sei es auch noch 
so grundlegend und primitiv, ist gar nicht denkbar. Wenn also die Versicherung von 
praktizierenden Kaufleuten geschaffen wurde, so wurde von denselben Praktikern 
zugleich auch das erste Versicherungsrecht aus der Taufe gehoben.

	 1	Zur Charakterisierung der Versicherung als „Rechtsprodukt“, s. insbesondere Dreher 
(1991), S. 145 ff. Vgl. Armbrüster (2. Aufl. 2019), Rn. 126; Wandt (6. Aufl.  2016), Rn. 10,  
135.
	 2	Deutsch / Iversen (7. Aufl. 2015), Rn. 5, 7; Dreher (1991), S. 147; Hellwege, in: idem (Hrsg.), 
S. 9, 16; Wandt (6. Aufl. 2016), Rn. 684.
	 3	Armbrüster (2. Aufl. 2019), Rn. 262; Dreher (1991), S. 151 ff.; Prölss / Martin / Armbrüster 
(30. Aufl. 2018), Einl. Rn. 27; Neugebauer (1990), S. 132 (insbesondere zur „produktbeschrei­
benden“ und „gesetzesvertretenden“ Funktion der AVB); Wandt (6. Aufl. 2016), Rn. 10.
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Die ersten geschäftsmäßig geschlossenen Versicherungsverträge sind von italie­
nischen Seehandelskaufleuten des 14. Jahrhunderts überliefert.4 Erst nach mehre­
ren Jahrhunderten einer Entwicklung auf der internationalen Bühne des Seehan­
dels5 keimten erste rationell betriebene Feuer- und Lebensversicherer auch auf dem 
Festland auf.6 Als sich der deutsche Gesetzgeber zum ersten Mal mit dem binnen­
ländischen Versicherungsrecht – also dem Feuer- und Lebensversicherungsrecht – 
eingehend auseinandersetzte, hatte die Versicherung schon beinahe 500 Jahre fast 
ungehinderter Entwicklung hinter sich. Seine erste Kodifikation hat das Feuer- und 
Lebensversicherungsrecht nämlich erst im Preußischen Allgemeinen Landrecht 
von 1794 erfahren. Die deutschlandweite, abschließende Kodifikation gelang erst 
mit dem Versicherungsvertragsgesetz von 1908.

So überrascht es kaum, dass zum Zeitpunkt seiner Kodifikation schon eine 
breite Vielfalt an fein ausdifferenzierten versicherungsrechtlichen Regeln exis­
tierte – allerdings nicht in der Form von Gesetzesrecht, sondern in umfangrei­
chen vertraglichen Klauselwerken. Bereits im frühen 19. Jahrhundert verwendeten 
die Versicherungsgesellschaften standardisierte „Allgemeinen Versicherungs­
bedingungen“, die heute als Vorreiter auf dem Gebiet der Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen überhaupt gelten.7 Auch die öffentlichen Versicherungsanstalten be­
nutzten zur Ordnung ihrer versicherungsrechtlichen Verhältnisse umfangreiche 
Reglements. Die zögerliche Haltung des Gesetzgebers hat nicht wenig mit diesen 
schon weit ausgeprägten, historisch gewachsenen Vertragsrechtsordnungen zu 
tun. Zum einen existierten schon innerhalb des vertraglichen Versicherungsrechts 
zahlreiche Unterarten und Verzweigungen: man denke an die Feuer-, Lebens-, 
Hochsee-, Transport-, Hagel-, Vieh- oder Haftpflichtversicherung, um nur einige 
Zweige zu nennen. Sie ließen sich nur mit großer Mühe auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen. Die einzelnen Versicherungszweige und damit gleichzeitig auch 
das Versicherungsrecht befinden sich zum anderen in stetiger Weiterentwicklung, 
sodass eine statische Abbildung des Rechtszustandes immer die Gefahr birgt, die 
Entwicklung des Rechtskonstrukts selbst zu gefährden.

Und so gelangte Conrad Malß – ein Rechtsberater der Versicherungsgesellschaft 
„Providentia“, der auch wissenschaftlich publizierte – noch im Jahr 1862, als die 

	 4	Büchner, VW 21 (1966), 790; Dreyer (1990), S. 21; V. Ehrenberg, Versicherungsrecht 
(1893), S. 26 f.; R. Ehrenberg, ZVersWiss 1 (1901), 368, 375; Goldschmidt, Universalgeschichte 
(3. Aufl. 1891), S. 361; Manes (1905), S. 22; Müssener (2008), S. 17; Perdikas, ZVersWiss 55 
(1966), 425, 502 ff.; von Zedtwitz (2000), S. 84 f.
	 5	V. Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handelsrechts, Bd. 7/2 (1923), S. 9; ders., Versi­
cherungsrecht (1893), S. 22; Goldschmidt, Handbuch des Handelsrechts, Bd. 1 (2. Aufl. 1875), 
§ 3 (S. S. 11); Malß, ZHR 6 (1863), 361, 362.
	 6	Brämer / Brämer (1894), S. 238; R. Ehrenberg, ZVersWiss 2 (1902), 35, 38 ff.; von Liebig 
(1911), S. 22 ff. (zu englischen und deutschen Feuerversicherern); von Zedtwitz (2000), S. 130.
	 7	Armbrüster (2. Aufl. 2019), Rn. 129; Bruck / Möller / Beckmann (9. Aufl. 2008), Einf. A 
Rn. 230; F. Ebel, in: HdV (1988), 617, 623; Müssener (2008), S. 4, 140; L. Raiser (1. Aufl. 1935), 
S. 26; Wandt (6. Aufl. 2016), Rn. 136.  
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Versicherungspraxis schon eine beträchtliche volkswirtschaftliche Bedeutung er­
langt hatte, zu dem vielsagenden Votum:8 

„Unter allen Zweigen des Rechts ist kaum einer von der Wissenschaft so vernachlässigt 
worden, wie das Versicherungsrecht. Entstanden auf dem hohen Meere und in den großen 
Emporien des Welthandels, ist es von jeher dem Binnenländer fremd, dem Stubengelehrten 
nahezu unverständlich geblieben. Das Versicherungsrecht hat sich rein aus den Bedürfnis­
sen des lebendigen Verkehrs entwickelt, unbeirrt von juristischer Dogmatik und Systema­
tik, unbeengt von polizeilichen und büreaukratischen Einflüssen […]. Denn eben darum, 
weil Gelehrte und Beamte nicht viel davon verstanden, haben sich die Gesetzgeber in die­
sem Zweige williger dem Einflusse der Geschäftsleute und Handelsgremien unterworfen, 
als sie es in anderen Fällen zu thun geneigt sind.“

Nach alledem drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, dass die gesetzliche 
Kodifikation des Versicherungsrechts nur den Abschluss einer praktischen Rechts­
entwicklung darstellte und sich daher ganz überwiegend an der herrschenden Ver­
sicherungspraxis orientieren musste. Und tatsächlich lautet ein weit verbreitetes 
Narrativ in der gesamten versicherungsrechtlichen und versicherungshistorischen 
Literatur, das gesetzlich kodifizierte Versicherungsrecht bilde lediglich die Ver­
sicherungspraxis ab.

Selbst der Referent des Versicherungsvertragsgesetzes von 1908, Staatssekretär 
Nieberding, eröffnete den Abgeordneten des Reichstagsplenums, „daß der Ent­
wurf, abgesehen von einer Anzahl organisatorischer Bestimmungen und einer 
Anzahl von Grundsätzen mehr allgemeiner geschäftlicher Natur, im wesentlichen 
eine Zusammenfassung derjenigen Bedingungen enthält, unter welchen die Gesell­
schaften mit ihren Versicherten grundsätzlich die Verträge abschließen, d. h. eine 
Zusammenfassung der allgemeinen Versicherungsbedingungen“.9 Diese Anschau­
ung spiegelt sich seitdem in zahlreichen Forschungsarbeiten wider. Bei Gärtner ist 
zum Beispiel die Rede davon, das heutige Versicherungsvertragsrecht stelle bloß 
eine „geglättete und bereinigte Deskription des vorgesetzlichen Ist-Zustandes“ 
dar.10 Duvinage urteilt, der Gesetzgeber habe hauptsächlich „ungeschriebenes Ge­
wohnheitsrecht“ kodifiziert und sich dabei „in den meisten Fällen lediglich auf 
einige Randkorrekturen beschränkt“.11 Schließlich begnügen sich Teile der moder­
nen akademischen Literatur oft schlicht mit der sinngemäßen Feststellung, man 
habe bereits seit langem nachgewiesen, dass das Versicherungsvertragsgesetz von 
1908 die geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen in gesetzliche Form 
gegossen habe.12

	 8	Malß, Betrachtungen (1862), S. 3.
	 9	Rede Nieberdings im Reichstag v. 22. 01. 1906 (25. Sitzung der 12. Legislaturperiode), 
abgedruckt in: Motive zum Versicherungsvertragsgesetz (Nachdruck 1963), S. 571, 572.
	 10	Gärtner (2. Aufl. 1980), S. 32.
	 11	Duvinage (1987), S. 202.
	 12	P. Koch, Geschichte der Versicherungswissenschaft (1998), S. 105, wiederum bezugneh­
mend auf Prölss, VersArch 14 (1942/43), 156, 176.


